
Beschluß

Der

Bayerische Landtag
an die

Bayerische Staatsregierung

Der Landtag hat über den

Antrag der Abgeordneten Großer, Dr. Hamm−Brü−

cher, Redepenning, Jaeger, Dr. Zech, Dr. Flath,

Wachter, Kubitza (FDP) betreffend Sicherheit von

Kernkraftwerken (Drs. 3282)

in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und

beschlossen:

Die Staatsregierung wird ersucht,

1. nach Abschluß des Prozesses von Gundremmin−

gen wegendes Unfalls vom 10. November 1975,

2. nach Abschluß der Untersuchungen über weitere

Störfälle einschließlich des Störfalles vom

13. Januar 1977

die Ausschüsse für Landesentwicklung und Umwelt−

fragen und für Wirtschaft und Verkehr über die aus

den Vorfällen gewonnenenErkenntnisse und die dar−

aus entstehenden Folgerungen sobald als möglich

zu unterrichten.

Dabeiist auch auf energie− und betriebswirtschaftli−

che Fragen (Bedarfsdeckung, Preisgestaltung) ein−

zugehen, die sich aus längeren störfall−bedingten

Abschaltzeiten von Kernkraftwerken ergeben.

München, den 24. März 1977

Der Präsident:

Hanauer
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Betreff: Beschluß des Bayerischen Landtags vom 16.12.1975betreffend Bericht über den Unfall im Atomkraft−werk Gundremmingen (Drs. 8/1858)

Sehr geehrter Herr Präsident!

Zum Vollzug des Beschlusses vom 16.12.1975 berichte ich wie

Am 19.11.1975 ereignete sich im Kernkraftwerk Gundremmingen I
(KRB I) ein Betriebsunfall mit folsenschwerem Ausgang. Währendeiner Reparatur am

Absperrschiseber W 6 im Primärwasser− Reini=
gungskreislauf

(Primärreinigungsanlage) wurde durch ein plötz=
lich austretendes Wasserdanpfgenisch ein Betriebsschlosser sofort
getötet und ein zweiter so schwer verletzt, daß er am folgenden
Tage starb. Ein Strahlenschutzmann 208 sich bei der Berzung des
Verletzten aus dem Gefahrenbereich Verbrennungen an einer Hard

brühung die Todesursache, Das bei dem Betriedsunfall in den

&

Sicherheitsbehälter ausgetretene
Wasserdampf−/Wasserserisc

ver nur schwach radioaktiv. Die Radioaktivität hatte keinen Antei−!
an der Todesursache. Die für die Beherrschung von Kühlnmittelvar=

le

(Vermititung) . 52 «4255
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luststörfällen vorgesehenen Sicherheitseinrichtunggen Sunktios

nierten einwandfrei. Die während und nach dem Unfall über den

Kamin abgegebenen radioaktiven Stoffe unterschieden sich hin:
sichtlich der Höhe der Aktivitätswerte nicht von betriebsün=
licnen Werten; die Emissionen laszen zu jeden Zeitpunk?t bedeutend
unter den Genehnigungswerten. ?Darüber hinaus konnte der Sicher=

heitsbehälter während und nach dem Störfall jederzeit ohne Ein=

schränkung betreten werden. Wegen der Einzelheiten zu den Un=

fall
und den veranlaßten Sofortmaßnahnen verweise ich auf den vor

den Ausschuß für
Landesentwicklung und Umweltfragen an 2.12.1975

?erstatteten Bericht.

A.

Die Staatsanwaltschaft bei den Landgericht Hemmingen hat auf04

Grund ihrer Ermittlungen segen 7 Angehörige der oberen und mitt=
?
leren Führungslinie des Kernkrafttwerks Gund

remmingen I äÄnklagse"oo

wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiser Körperver=
letzung erhoben. In der Anklageschrift vom 16.2. 1976 hat die

Staatsanwaltschaft den Angeklagten vorsevorfen, an Absperrschieber
W 6 im

Primärwasser−Reinigungskreislau? eine Reparatur grlic

widrig angeordnet oder geduldet zu haben. Das asken
für Landesentwicklung und

..n

als atomrechtliche Aufs=
sientsbehörde hat daraufhin gemäß. $ 19 Atomgesetz im 3erehnen
mit den Huttergesellschaften des Betreibers (Rheinisch−esttäilis
sches Elektrizitätswerk AG und Bayernierik AG) angeordnet, daß

die 7 Angeklagten zunächst für die Dauer des Strafprosesses von
− ihren Anordnungs− bzir, Freigabebefugnissen für Vartunss− und

Reparaturarbeiten entbunden und diese Befugnisse anderen sachkuns
di;en Personen Übertragen werden. Durch diese Haßnahre sollte,
onne daß einer Entscheidung des

Strafgerichts vorgesrifiTenwurde,
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insbesondere der
psycnologischen Belastung, der die Angeklasten

während des
Prozesses ausgsesetzt waren,

Rechnung
getragen werden.

Die Hauptverhandlung gegen die 7 Angeklagten hat in der Zeit

vom 28.6.1976 vis 9.7.1976 vor der 1. (sroßen) Strafkanner des

Landgerichts Hemninsen stattgefunden. Mit Urteil von 9.7.1976 wurd

der Angeklaste !/erner Rosenbauer, der am19.11.1975 zur Zeit des

Unfalls leitender Schichtingenieur im Kernkraftiwerk Gundremningen

war, wegen zweier Vergehen der fahrlässigen Tötung unä eines Ver=

gehens der fahrlässigen Körperverletzung zu einer
Freiheitsstrafe

von 1 Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zurBeewährung ausge=

. setzt wurde. Die weiteren 6 lHitangeklasten wurden auf Grund des
®

Ergebnisses der umfangreichen Beweisaufnahne freigesprochen.

Das Landgericht Lemmingen konnt in seinem Strafurteil n2ch

eingehender Schilderung des
Unfallgeschehens und der Unfalls

ursache (nach Lieinung des Gerichts und aller Sachverssändigsen:
ä

.
−Dampfaustritt infolge nicht vollständigen Schließens der Keil=

platten des Absperrschiebers \I $) zu den Schluß, daß die Reparatur
am Äbsperrschieber ii 6 bei Beachtung bestimmter Sicherheitsvor=

kehrungen den "Stand der
Technik" entsprochen habe.

Für die Einhaltung dieser

−

Sicherheitsvorkehrungen, wie Feststellen

des vollständigen Schließens des Absperrschiebers \ 6 und der
® −

Dichtheit der
Keilplatten dieses Schiebers durch Öffnen des äb=

 sperrhahnes und Beobachten des Schauglases in der
Entlastungssz.

leitung des Schiebers durch die der Unfall vermeidbar gewesen

wäre, sei allein der Angeklagte Rosenbauer als leitender Schicht=

"ingenieur verantwortlich gewesen. Er wäre verpflichtet gewesen,
’ entweder die Durchführung der Reparaturarbeiten an Absperrschlieberzz.

W 6 selbst zu überwachen oder durch einen von ihm beauftragten
Angehörigen seiner Schicht überwachen zu lassen. Er sei pflicht=

widris und leichtfertig dieser Verpflichtung nicht nachgekommen
und habe deshalb das Unfallgeschehen zu verantworten.
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?Auf
Grund des Unfalls am 19.11.1975 im Kernkraftwerk Gund=

−4−

Bei den freigesprochenen Nitangeklagten ist das Landgericht

Hemmingen nach Anhörung von Sachverständiszen des TÜV Bayern,

der Technischen Universität Hünchen und des Bayerischen Landes=

kriminalamts zu der Auffassung gelangt, daß diesen Angeklagten
kein schuldhafter Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschriften vor=

zuwerfen sei und auch keine Anhaltspunkte für ein
Organisationsver

schulden des technischen Geschäftsführers bestünden.

Der Angeklagte Rosenbauer und die Staatsanwaltschaft haben gegen
dieses Urteil des Landgerichts Hemmingen Revision zum Bundesgerich
hof eingelegt. In Bezug auf die freigesprochenen Betriebsangehöri=

gen Stahl und Petrak hat die Staatsanwaltschaft am 17.9.1976
die Revision zurückgenommen. Die Betriebsangehörigen Stahl und
PetraK sind somit rechtskräftig freigesprochen,

Auf Grund der Feststellungen der Strafkammer in dem Urteil vom

9.7.1976 kann aus atonrechtlicher Sicht die Zuverlässigkeit ($ 7
Abs. 2 Wr. 1 Atonmgesetz) des Ingenieurs Rosenbauser in der Stellung
eines leitenden Schichtingenieurs zunächst nicht mehr für gegeben
?erachtet werden. Herr Rosenbauer ist inzwischen im Benehmen nit
dem Staatsministeriun für

Landesentwicklung und
Unweltfragen

als atomrechtlicher
Aufsichtsbehörde durch die Betriebsleitung

des Kernkraftvwerks Gundremmingen I von Leitungs− und Aufsichts=
funktionen im Kernkraftwerk Gundremmingen I entbunden worden.

B.

remmingen
I wurden für alle in der

PEERSSFERBILEE
in Planung,

./.
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in Bau oder in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke entsprechende"
Maßnahn?en im Hinblick auf den Arbeits− und Unfallschutz anze=

ordnet. So wurde die für das Kernkraftwerk Gundremmingen I ges

troffene sofortige Anoränung des Staatsministeriums für Landes=

entwicklung und Umweltfragen auch der Betreiberin des zweiten in

Bayern in Betrieb befindlichen Kernkraftwerks, der Versuchsatons

kraftwerk Kahl GmbH, auferlegt. Ebenso hat der Bundesminister

des Innern für die übrigen kernkraftwerke im Bundesgebiet in

etwa die gleichen Haßnahnen angeordnet. Derzeit wertet die Ge=

sellschaft für Reaktorsicherheit die Freigsabeverfahren für
.

Reparatur− und Wartungsarbeiten der Kernkraftwerke in der Bundes=

republik aus, mit dem Ziel, einheitliche Formulare und Checklisten

für die Freigabe von Reparatur− und Wartungsarbeiten und für die

Freischaltung von Anlazenteilen zu erarbeiten. Das Staatsninisserium

für Landesentwicklung und Umweltfragen hat in der 1. Teilerrichtungs−

genehnigung für das Kernkraftwerk Gundremmingen II nochmals in einer

Auflage ausdrücklich festgesetzt, daß die Anlasenteile und Systeme

so ausgeführt und angeordnet sein müssen, daß der Arbeits− und Un=

fallschutz auch bei der Durchführung von Wartungs− und Reparatur=

arbeiten jederzeit gewährleistet ist.

Mit diesem Bericht wird Sleichzeitig dem Beschluß des Bayerischen

Landtags vom24.3.1977 (Drs. 8/4919) in Nr. 1 entsprochen,

? Mit vorzüglicher Hochachtung

Gez.

Streibl

Staatsminister


